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Vorwort 

Das Materiel des vorliegenden Studienbriefes hat seinen Ursprung in einer Tagung unter dem 

gleichen Titel wie dieser Studienbrief, die im Jahr 2015 von Thomas Bedorf und Steffen Herr-
mann (LG Philosophie III) an der FernUniversität organisiert wurde. Es wurde für die Zwecke der 

Lehre von den Vortragenden dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und überarbeitet. Da 

nicht alles, was in der Forschung diskutiert wird, auch für die Lehre im entsprechenden Modul 
unmittelbar relevant ist, sei auf die ausführlichere Dokumentation der Tagung verwiesen, die im 

Campus-Verlag (Frankfurt, New York 2016) erschienen ist. Um einen lebendigen Eindruck von 

der Tagung selbst zu erhalten oder auch um Teile dieses Studienbriefes hören zu können statt 
lesen zu müssen, sind die Videomitschnitte der Vorträge auf der Moodle-Seite des »Sozialphilo-

sophie und Politische Philosophie« abgelegt, wo Sie jederzeit auf sie zugreifen können, wenn Sie 

das Modul belegt haben. 

Wir hoffen mit dieser Darbietung in medialen Varianten, Ihnen je nach Lerntyp und situativer 

Möglichkeit den jeweils besten Zugang zum Material zu ermöglichen. 

Thomas Bedorf 
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1 Das Gewebe des Sozialen. Geschichte und Gegenwart  
des sozialen Bandes 

Thomas Bedorf und Steffen Herrmann 

Ein Band soll zusammenhalten, was auseinanderzufallen droht. Das sorgsame 
Binden kann dabei schnell ins zwanghafte Einschnüren übergehen, woran sich 

zeigt, dass das, was zusammengebunden werden soll, nicht immer zusammengebunden werden 

will. Auf eben diese Weise verhält es sich auch mit unseren sozialen Bindungen: Was den einen 
als gemeinschaftlicher Halt erscheint, ist den anderen schon Fessel. Deutlich wird damit, dass 

Bindung kein Wert an sich ist und ihre Bewertung vom Kontext und der jeweiligen Qualität der 

Beziehung abhängt. Entsprechend wird die Rede vom sozialen Band in unserer Alltagssprache 
auf ganz unterschiedliche Weise geführt. So wird der Begriff zunächst einmal auf verschiedene 

gesellschaftliche Sphären angewandt: Wir sprechen von den Banden der Familie, der Freund-

schaft und der Verwandtschaft, wir sprechen aber auch von der Kleingruppe als einem Verband 
und schließlich auch vom Band der Gesellschaft und gar der Menschheit überhaupt. Unsere Re-

de vom sozialen Band kennt darüber hinaus ganz unterschiedliche Temporalitäten: Das soziale 

Band soll uns in der unmittelbaren Interaktion in Kontakt halten, mittelfristige Bindungen er-
möglichen und gar lebenslange, dauerhafte Verknüpfung herstellen. Ferner kann das Medium 

der sozialen Bindung ganz unterschiedlicher Art sein: Sei es die affektive Ansteckung, die leibli-

che Synchronisierung oder die sprachlich erzielte Verständigung – auf all diese Weisen treten 

Individuen in Verbindung. 

Dass der Begriff des sozialen Bandes für die Sozialtheorie seit jeher einen 

fruchtbaren Begriff ergibt, zeigt sich daran, dass er im Mittelpunkt einer gan-

zen Reihe von disziplinären Gründungstexten steht. So formuliert etwa Platon 
im Timaios eine Leitidee, die auch für seine politische Philosophie grundlegend ist, mit den Wor-

ten: 

»Zwei Dinge allein aber ohne ein drittes wohl zusammenzufügen ist unmöglich, 

denn nur ein vermittelndes Band (desmon en meso) kann zwischen Beiden die Ver-
einigung (amphoin synagogon) bilden. Von allen Bändern aber ist dasjenige das 

schönste, welches zugleich sich selbst und die durch dasselbe verbundenen Gegen-

stände möglichst zu Einem macht.«1  

Ebenso nimmt das soziale Band in einem Gründungstext der Sozialphilosophie, nämlich Jean-
Jacques Rousseaus Contract Social (1762) eine zentrale Rolle ein, wenn es heißt: »Das Gemein-

same nämlich in diesen unterschiedlichen Interessen bildet das soziale Band (lien social), und 

wenn es nicht irgendeinen Punkt gäbe, in dem alle Interessen übereinstimmen, könnte es keine 

Gesellschaft geben.«2 In der Soziologie wiederum macht Émile Durkheim mit seinem einschlägi-

_________________________________________________ 

1  Platon, Timaios, 31b-c. 
2  Rousseau, Jean-Jacques, Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, übers. v. Hans 

Brockard, Stuttgart 1977, S. 26 (Übersetzung angepasst). 
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gen Text Über soziale Arbeitsteilung (1893) das »soziale Band« zum Gegenstand einer verglei-

chenden Analyse unterschiedlicher Sozialitätsformen.3 Und für die moderne Sozialanthropologie 

erklärt Bronislaw Malinowski in seinem einschlägigen Werk Argonauten des westlichen Pazifik 
(1922) die Untersuchung der »Bande sozialer Gruppenbildung« zum zentralen Gegenstand sei-

ner Arbeit.4 

Die Rede vom sozialen Band findet sich also am Anfang der politischen Philo-

sophie, der Sozialphilosophie, der Soziologie und der Sozialanthropologie. 
Mehr noch: Das soziale Band wird hier nicht einfach nur erwähnt, sondern es 

bildet das eigentliche Thema jener Disziplinen, die durch die genannten Werke ins Leben geru-

fen worden sind. Entsprechend wird man erwarten, dass der Begriff selbst hier ausführlich zum 
Gegenstand der Reflexion geworden ist. Doch so verwunderlich es klingen mag, gerade hier gilt 

es Grundlagenarbeit zu leisten: Obgleich der Begriff des sozialen Bandes in der Sozialtheorie 

häufig gebraucht wird, ist er selbst und seine Geschichte kaum einmal zum expliziten Gegen-

stand der Reflexion geworden.5 Dieses Desiderat aufgreifend, wollen wir in unserem einleiten-

den Beitrag eine Skizze der Geschichte und der Gegenwart des sozialen Bandes zeichnen. 

Eine heuristische Orientierung im Theoriefeld lässt sich dabei mit Hilfe der Un-

terscheidung zwischen horizontalen und vertikalen sozialen Bindungen ge-

winnen. Während erstere den Zusammenschluss zwischen einzelnen Individu-
en thematisieren, wird mit letzteren die Bindungen zwischen den Individuen und den gesell-

schaftlichen Institutionen, in denen sie leben zum Gegenstand. Obwohl horizontale und vertika-

le Bindungen in unserer Lebenswelt immer kreuzweise zu einem Gewebe verflochten sind, inso-
fern soziale Beziehungen nur in politischen Institutionen eingegangen werden und politische 

Institutionen von sozialen Beziehungen leben, ist die Untersuchung beider Bindungsformen me-

thodisch doch unterschieden worden: Während es sich die Sozialphilosophie zur Aufgabe 
macht, unterschiedliche Formen der horizontalen Bindung zwischen Ich und Anderem nachzu-

zeichnen, untersucht die politische Philosophie unterschiedliche Formen der vertikalen Bindung. 

In der Folge beschäftigt sich die Sozialphilosophie oftmals allein mit Fragen der Intersubjektivität, 
während sich die politische Philosophie auf Fragen der Legitimität beschränkt. Will man soziale 

Bindung umfassend verstehen, bedarf es aber freilich beider Perspektiven. Das Gewebe des So-

zialen entsteht genau da, wo horizontale und vertikale Bänder miteinander verwoben werden. 
Von welcher Qualität und Dichte dieses Gewebe ist, wird im Einzelfall davon abhängen, wie 

genau die einzelnen Bindungen beschaffen sind. Entsprechend muss es die Aufgabe einer Theo-

rie des sozialen Bandes sein, ein normativ gesättigtes theoretisches Vokabular sowohl zur Be-
schreibung der Beschaffenheit von horizontalen und vertikalen Bindungen als auch für die Arten 

ihrer Verwebung bereitzustellen. Wenn wir es uns daher im Folgenden zur Aufgabe machen, 

_________________________________________________ 

3  Durkheim, Émile, Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften, 
Frankfurt am Main 1992, S. 111. 

4  Malinowski, Bronislaw, Argonauten des westlichen Pazifik. Ein Bericht über Unternehmungen und 
Abenteuer der Eingeborenen in den Inselwelten von Melanesisch-Neuginea, Frankfurt am Main 1979, 
S. 43. 

5  Eine Ausnahme bildet die lesenswerte Studie von Elena Pulcini, Das Individuum ohne Leidenschaften. 
Moderner Individualismus und der Verlust des sozialen Bandes, übers. v. Eva Birkenstock, Berlin 2004. 
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unterschiedliche Webarten des Sozialen vorzustellen, dann wollen wir unser Augenmerk insbe-

sondere darauf legen, wie horizontale und vertikale Bindungen miteinander verflochten sind. 

1.1 Zur Geschichte des sozialen Bandes 

Nahezu die gesamte Geschichte der praktischen Philosophie lässt sich als eine 
Geschichte des sozialen Bandes lesen. Das liegt jedoch weniger daran, dass 

der Begriff selbst hier zum expliziten Gegenstand geworden wäre, sondern 

vielmehr daran, dass sich die praktisch-politische Philosophie seit der Antike immer auch mit 
Fragen der Normativität von Gemeinschaft und der Legitimität von Herrschaft auseinanderge-

setzt hat. Die Reflexion konkreter politischer Institutionen und Regierungsformen ist so (wenigs-

tens implizit) mit der Reflexion von horizontalen und vertikalen Bindungen verknüpft gewesen. 
Eben dieser Zusammenhang ist der Grund dafür, dass wir die Geschichte des sozialen Bandes im 

Folgenden entlang einiger wichtiger Stationen aus der politischen Ideengeschichte entwickeln 

wollen. 

Von der Lebenspraxis zur Lebensform 

Bereits Platon und Aristoteles haben das soziale Band zum Gegenstand ihrer 

praktischen Philosophie gemacht. Beiden gilt es dabei als selbstverständlich, 

dass eine Gemeinschaft nur dann als gut gelten kann, wenn sie nicht nur ge-
recht, sondern auch inklusiv verfasst ist. Entsprechend hält Platon fest, dass es kein »größeres 

Unglück für einen Staat [gibt], als jenes, das ihn zerreißt und aus einem in viele aufspaltet«, wo-

hingegen kein »größeres Gut [existiert] als jenes, das ihn zusammenbindet und zur Einheit 

macht«.6 Und auch Aristoteles unterstreicht, dass es neben der Gerechtigkeit auch der »Ein-

tracht« im Staat bedarf und es gilt, die »Zwietracht […] am meisten zu vertreiben.«7 Um diesem 

Anspruch gerecht zu werden, reflektieren beide in ihren Werken gezielt, wie das soziale Gewebe 
der Polis beschaffen sein soll. Während Platon dabei die Einheit der Lebenspraxis in den Mittel-

punkt rückt, ist es für Aristoteles die Einheit der Lebensform, die ihm als Grundvoraussetzung für 

eine starke Polisgemeinschaft gilt. 

Platon kommt auf die Frage der Einheit des Sozialen in der Politeia ausgehend 
von seinen gerechtigkeitstheoretischen Überlegungen zu sprechen. Gerecht, 

so argumentiert er dabei bekanntlich, ist ein Staat nur dann, wenn ein jeder 

Stand das seinem dominanten Seelenteil entsprechende Leben führt. Gemäß seiner Dreiteilung 
der Seele in einen begehrenden, tapferen und vernünftigen Teil versteht er den gerechten Staat 

als Zusammenspiel von drei Ständen: dem Nährstand der Bürger, der Sorge für die materielle 

Reproduktion zu tragen hat, dem Wehrstand der Wächter, der nach innen polizeiliche und nach 
außen militärische Aufgaben übernimmt und dem herrschenden Stand, der für die Regierung 

und Gesetzgebung zuständig ist. Während Platon in seinen Ausführungen über die Lebensweise 

der Bürger kaum ein Wort verliert, wendet er sich mit großer Ausführlichkeit der Lebensweise 
der Wächter zu. Das liegt daran, dass diesem Stand die Aufgabe zukommt, für die Wohlgeord-

_________________________________________________ 

6  Platon, Politeia, 462b. 
7  Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1155a. 

Praktische 
Philosophie und das 
soziale Band 

Das soziale Gewebe 
der Polis bei Platon 
und Aristoteles 

Die Einheit des 
Sozialen in der 
Politeia 



 

Das Gewebe des Sozialen 9 

 

netheit des Zusammenlebens des ersteren zu sorgen, indem er darauf achtet, dass es zu keiner 

übermäßigen Ungleichverteilung von Armut und Reichtum kommt. Um einer solchen Aufgabe 

gewachsen zu sein, so Platon weiter, bedarf der Wächterstand einer besonderen Lebensweise. 
Unparteilichkeit kann er nur dann zwischen den Betroffenen walten lassen, wenn er vor der 

Versuchung gefeit ist, seine privilegierte Position zur eigenen Vorteilsnahme auszunutzen. Das ist 

jedoch nur möglich, wenn Armut und Reichtum für ihn selbst gar keine existenziellen Kategorien 

sind und er also keinen Besitz hat. 

Die Gegenüberstellung zwischen dem Leben der Bürger und dem Leben der Wächter kann nun 

als Entgegensetzung zwischen bürgerlicher und kollektiver Existenzweise verstanden werden, die 

Platon den Ruf eingebracht hat, Vertreter eines Urkommunismus zu sein. Wenn er nämlich Sok-
rates’ Gesprächspartner Glaukon rhetorisch fragen lässt, ob die Wächter durch ihre Ausschlie-

ßung von den Freuden des Privateigentums nicht zwangsweise ein unglückliches Leben führen, 

so kann er Sokrates zu eben jener Rede ansetzen lassen, die zu dem Nachweis führen soll, dass 

der Wächterstand das »beste Leben« führt.8 Das beste Leben, so erfahren wir dann in der Rede 

des Sokrates, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Idee, dass der Wächterstand als 

eine Gemeinschaft von Genießenden zu verstehen ist. In den Mittelpunkt stellt er dabei zwei 

Formen des »fleischlichen Genusses«: 

Die erste Form des Genusses würden wir einer weitverbreiteten Redewendung 

nach heute freilich kaum »platonisch« nennen: den wechselseitigen sexuellen 

Genuss. Dennoch gilt er Platon als eine zentrale Vergemeinschaftungspraxis, dessen Ursache 
mehr oder weniger kausal in der Gütergemeinschaft begründet liegt. Insofern die Wächter kein 

Eigentum besitzen, haben sie auch kein Eigenheim, sondern teilen ihre Wohnung mit anderen. 

Daraus aber, so hält er fest, folgt früher oder später zwar nicht mit »mathematischer«, aber 

doch mit »erotischer Notwendigkeit«9 eine wechselseitige Attraktion, die zum tieferen Sinn 

dieser Wohngemeinschaft führt: Durch gemeinsame sexuelle Handlungen wird für Platon ein 

soziales Band zwischen den Beteiligten gestiftet, da diese sich, indem sie körperlich »ein Fleisch« 
werden, auch geistig miteinander identifizieren. Wenn Platon in der Folge betont, dass der sexu-

elle Genuss zwischen den Wächterinnen und Wächtern nicht mehr exklusiv, sondern inklusiv 

organisiert ist, dass also ein jeder und eine jede mit einer jeden und einem jedem sich hier verei-
nigen kann, dann dehnt er diesen Identifikationsprozess auf die ganze Gruppe aus. Gesellschaft-

liche Polyamorösität ist für ihn nicht in erster Linie ein Mittel zur Triebabfuhr, sondern ein sozia-

ler Mechanismus zur Stiftung kollektiver Identität.  

Die zweite Form des Genusses, welche die Wächterinnen und Wächter teilen 
sollen, ist alimentärer Art. Im Rückgriff auf das spartanische Ritual der Syssi-

tien macht Platon die Teilnahme an einer gemeinsamen Mahlzeit nämlich zur Pflicht. Wie im Fall 

des sexuellen Genusses soll auch in diesem Fall die Nahrungsaufnahme nicht in erster Linie der 
Bedürfnisbefriedigung, sondern vielmehr der Identitätsbildung dienen. Und zwar nicht mehr 

dadurch, dass sich die Beteiligten zu einem Fleisch vereinigen, sondern genau umgekehrt: 

_________________________________________________ 

8  Platon, Politeia, 466b. 
9  Ebd., 458d. 
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dadurch, dass sie von einem Fleisch zehren. Indem ein jeder etwas von der gleichen Sache zu 

sich nimmt und seine Vitalität damit aus der gleichen Quelle reproduziert, haben die am Mahl 

Beteiligten unmittelbar etwas gemeinsam.  

Die Lebensweise der Wächterinnen und Wächter macht deutlich, wie Platon 
sich die Stiftung eines sozialen Bandes vorstellt: Kollektiver sexueller und ali-

mentärer Genuss gelten ihm nicht einfach als Befriedigung animalischer Bedürfnisse, sondern sie 

stellen soziale Mechanismen der horizontalen Vergemeinschaftung dar. Ausgehend von ihnen 
glaubt Platon die Einheit des Staates auf einer existenziellen Ebene verankern zu können. Die 

Uniformität der reproduktiven Lebensvollzüge soll die Einzelnen einander soweit angleichen, 

dass sie sich letztlich nicht mehr elementar voneinander unterscheiden. Platons Staat wird daher 
nicht von einer Vielzahl von Individuen bewohnt, sondern von Individuen, die sich in allen für 

den Staat relevanten Merkmalen ähnlich sind und sich aufgrund dieser Ähnlichkeit miteinander 

identifizieren. Von Individuen im neuzeitlichen Sinne kann daher keine Rede sein. 

An eben diesem Punkt setzt Aristoteles’ Kritik an Platons Modell des idealen 
Staates ein. Für ihn beruht die Einheit des Staates nämlich nicht mehr auf der 

Ähnlichkeit, sondern auf der Verschiedenheit der Lebenspraktiken. Ausgangs-

punkt dieser Positionierung ist eine interne Kritik an der von Platon vorgetragenen Position. Ge-
setzt nämlich, so Aristoteles, »es wäre wirklich das beste, daß die Gemeinschaft eine möglichst 

einheitliche sei«,10 würden sich drei Schwierigkeiten ergeben. Die erste entspringt in dem Um-

stand, dass Platon die durch die Lebensweise der Wächter hervorgebrachte Einheit heillos über-
schätzt. Im Vergleich zum Privateigentum verringert der kollektive Güterbesitz nämlich nicht nur 

die Identifikation mit den Gütern – was schnell zu Sorglosigkeit, Vernachlässigung und Verwahr-

losung führen kann –, sondern vielmehr bringt der kollektive Besitz auch mehr Zwist und Strei-
tigkeit hervor, da Verfügungsansprüche jedes Mal neu ausgehandelt werden müssen. Eine zwei-

te Schwierigkeit sieht Aristoteles darin, dass Platon keine Auskunft über die Lebensweise des 

untersten Standes gibt, obwohl dieser doch die größte Zahl der Bürgerinnen und Bürger stellt. 
Würde aber auch dieser Stand in Güter- und Geschlechtergemeinschaft leben, dann würden die 

in der Lebensweise der Wächter diagnostizierten Probleme hier schlicht wiederkehren. Eine wei-

tere Schwierigkeit resultiert für Aristoteles schließlich daraus, dass Platon uns nichts über das 
Verhältnis der unterschiedlichen Stände zueinander sagt und damit (in unserer Terminologie) die 

Frage des vertikalen sozialen Bandes ignoriert. Insofern die Wächter aber als eine Art Besatzung 

konzipiert sind, lässt Platons Entwurf einer idealen Polis in »einem Staat zwei Staaten entste-

hen«,11 die sich feindselig gegenüberstehen. Aristoteles hält Platons Modell also von innen her-

aus zum Scheitern verurteilt, da es die Konfliktualität der Kollektivität unterschätzt, im Hinblick 

auf die Lebensweise großer Bevölkerungsteile unterbestimmt ist und zu einem Ständeantago-

nismus führt. 

Den grundsätzlichen Fehler von Platons Überlegungen sieht Aristoteles darin, 

dass dieser die Polis nach dem Vorbild der Familie zu konzipieren versucht. 

_________________________________________________ 

10  Ebd., 1261b. 
11  Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1264a. 
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Demgegenüber betont er, dass die Polis ein Zusammenschluss ganz verschiedener Einheiten 

(Haus, Dorf, Stadt) ist und daher als eine »Vereinigung der Vielen« gedacht werden muss. Als 

Modell einer solchen Vereinigung der Vielen gilt Aristoteles die Freundschaft, weshalb er auch 

entsprechend konstatiert: »Wir sehen die Freundschaft als das größte Gut für die Staaten an.«12 

Um Aristoteles’ Modell der an der Freundschaft orientierten Einheit der Polis besser zu verste-

hen, sollten wir uns kurz seine Überlegungen aus der Nikomachischen Ethik vor Augen führen: 
Aristoteles unterscheidet hier zwischen drei Formen der Freundschaft: Jener, die aus Nützlichkeit 

eingegangen wird, jener die aufgrund der Lust und des Angenehmen gesucht wird und jener 

die auf dem Charakter beruht. Vor allem die Nutzen- und die Charakterfreundschaft werden 
dabei von Aristoteles scharf kontrastiert, denn beide unterscheiden sich zunächst einmal deutlich 

hinsichtlich ihres Ziels: Während sich erstere dadurch auszeichnet, dass sich die Beteiligten nicht 

als solche lieben, sondern nur aufgrund eines bestimmten Nutzens, wird letztere um Willen der 
Beteiligten selbst geführt. Zweitens unterscheiden sich beide auch in Bezug auf ihre Vorausset-

zungen: Während die Nutzenfreundschaft auf Gegensätzen beruht, die sich wechselseitig er-

gänzen, so dass hier jeder etwas von dem erhält, was er bisher nicht hatte, beruht die Charak-
terfreundschaft auf der Gleichheit der Tugenden und der Lebensinhalte. Drittens schließlich ist 

der Umfang beider Freundschaftsformen ganz unterschiedlich: Während man nur wenige gute 

Freunde haben kann, da man nur begrenzt an der Lebensgeschichte von anderen teilhaben 

kann, kann man viele Freunde haben, die einem nützlich sind.  

Der Witz von Aristoteles Überlegungen besteht nun darin, dass jede der ge-

nannten Freundschaftsformen innerhalb der Polis ihre eigene Daseinssphäre 

hat. Während die Charakterfreundschaft für den Zusammenhalt zwischen einzelnen tugendhaf-
ten Bürgern dient, soll die Nutzenfreundschaft den Zusammenhang des Ganzen sichern. Dort 

also, wo die Charakterfreundschaft ein Band zu einem Nächsten knüpft, der seinerseits wieder 

durch Charakterfreundschaft mit weiteren Nächsten verbunden sein kann, soll die Nutzen-
freundschaft zugleich mit allen anderen verbinden. Aristoteles nennt sie daher auch die »politi-

sche Freundschaft« zwischen Staatsbürgern.13 Nun mag es auf den ersten Blick verwundern die 

politische Freundschaft als eine Nutzenfreundschaft zu charakterisieren, jedoch muss dabei be-
dacht werden, dass Aristoteles einen ganz bestimmten Sinn von »Nutzen« im Blick hat: Als 

Staatsbürger machen die Einzelnen nämlich nicht einfach diesen oder jenen partikularen Nutzen 

zum Gegenstand ihres Handelns, sondern das, »was für das ganze Leben nützlich ist«.14 Die 

politische Freundschaft der Staatsbürger besteht also darin, dass sie wechselseitige Ergänzungs-
verhältnisse zum Nutzen der ganzen Polis eingehen. Aristoteles spricht diesbezüglich von der 

Eintracht (homonoia), die ein Staat dann besitzt, »wenn die Menschen über das Förderliche ei-

ner Meinung sind, sich dasselbe vornehmen und die gemeinsamen Beschlüsse durchführen. Ein-

tracht bezieht sich folglich auf Gegenstände des Handelns.«15 Betont wird hier von Aristoteles, 

dass ihm nicht wie Platon die Uniformität der Lebenspraktiken als einheitsstiftendes Moment der 

Polis gilt (denn diese sind für ihn ja gerade komplementär organisiert), sondern vielmehr die 

_________________________________________________ 

12  Platon, Politeia., 1262b. 
13  Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1163b. 
14  Ebd., 1160a. 
15  Ebd., 1167a. 

Politische 
Freundschaft 



 
Einleitung 12 

 

Übereinstimmung in der Lebensform (als derjenigen Vorstellung vom Guten, auf welche die 

Staatsbürger gemeinsam hinarbeiten). Die Lebensform der Athener bildet für Aristoteles dabei 

ein Gewebe aus zweierlei Bändern: Einerseits dem horizontalen Band zwischen den Bürgern und 
andererseits dem vertikalen Band zwischen Regierung und Regierten. Beide denkt Aristoteles 

dabei am Vorbild der Tauschbeziehung: Während sich die Bürger durch Waren und Gaben-

tausch wechselseitig in ihren Bedürfnissen und Tätigkeiten ergänzen, komplettieren sich Regie-
rung und Untertanen durch den Austausch von Wohltaten und Ehre. In beiden Fällen – und das 

unterscheidet Aristoteles vom neuzeitlichen Denken der Aufklärung – versteht Aristoteles die 

Tauschbeziehung jedoch nicht vom eigeninteressierten Individuum her, sondern von einem 
grundsätzlich auf das Gemeinschaftsleben ausgerichteten Tugendwesen. Wenn er immer wieder 

betont, dass die auf dem Nutzen basierende politische Freundschaft um ein vielfaches fragiler ist 

als die Freundschaft zwischen Gefährten, die Platon zum Ausgangspunkt seines Denkens ge-
macht hat, artikuliert sich bei ihm gleichwohl die Einsicht, dass die Einheit der Vielheit immer 

fragil bleibt. 

Fassen wir das bisher Gesagte zusammen, so erweisen sich Platon und Aristo-

teles als darin einig, dass eine gute Gemeinschaft nicht nur gerecht, sondern 
auch integrativ zu sein hat. Sie hat nicht nur dafür zu sorgen, dass ein jeder 

das seinige bekommt, sondern auch dafür, dass sich die Individuen als Teil einer Gemeinschaft 

verstehen. Ausgehend von dieser Prämisse entwickeln beide dann jedoch ganz unterschiedliche 
Ideen des sozialen Bandes: Während sich bei Platon die Lebenspraktiken derart synchronisieren 

sollen, dass sich die Einzelnen nicht mehr voneinander unterscheiden, hat Aristoteles eine Le-

bensform vor Augen, in der sich die Einzelnen in ihrer jeweiligen Besonderheit zu einer Ganzheit 
zusammenfügen. Platon, so können wir daher festhalten, vertritt eine identitäre Konzeption des 

sozialen Bandes, während Aristoteles für einen komplementären Entwurf sozialer Bindung steht. 

Vom Gemeinweisen zur Zivilgesellschaft 

Hatten Platon und Aristoteles die Frage nach dem sozialen Band noch im Aus-
gang von den griechischen Stadtstaaten im vierten Jahrhundert vor Chrsitus 

gestellt, sieht sich Thomas Hobbes im England des 17. Jahrhunderts mit ganz anderen Grundvo-

raussetzungen konfrontiert. Nicht mehr die Einheit der Polis mit ihrer Idealeinwohnerzahl von 
5.040 Bürgern (Platon) gilt es jetzt zu denken, sondern die des englischen Flächenstaates mit 

seinen 5.000.000 Einwohnern. Damit sind freilich ganz andere Problemlagen verbunden: Mit 

der Vervielfachung der Einwohner geht auch eine Vervielfachung der Vorstellungen davon, was 
ein erstrebenswertes Leben sei, einher, sodass sich keine Einigkeit mehr darüber erzielen lässt, 

was für alle das Beste ist. Hobbes ist also mit dem Faktum eines ethischen Pluralismus konfron-

tiert, weshalb ihm das auf der Agora gestiftete soziale Band der Eintracht, das noch Aristoteles 
im Auge hatte, als anachronistisch gelten muss. Als eminentes Zeichen von dessen Hinfälligkeit 

gilt ihm dabei der Bürgerkrieg zwischen Parlament und Krone (1642–1649), der ihn nachhaltig 

beeindruckt hat. Weiterhin wendet Hobbes gegen Aristoteles ein, dass dieser sich lediglich mit 
unterschiedlichen Formen der Herrschaftsorganisation, nicht jedoch mit der Frage nach der Herr-

schaftslegitimation auseinandergesetzt habe. Genau dies aber macht Hobbes sich zur Aufgabe, 

indem er danach fragt, wie die Legitimität des Staates unter der Bedingung des ethischen Plura-

lismus gesichert werden kann. 
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Das Fundament der im Leviathan entworfenen politischen Philosophie soll eine 

politische Anthropologie sein, die Hobbes in expliziter Abgrenzung zu Aristo-

teles entwirft. Galt diesem der Mensch noch als ein zoon politikon, das sich nur in Gemeinschaft 
mit Anderen zu verwirklichen vermag, versteht Hobbes den Menschen als selbstbezogenes und 

eigeninteressiertes Individuum. Und da ein jedes Individuum von seiner Freiheit auf ganz eigene 

Weise Gebrauch zu machen vermag, fällt für ihn der Nutzen des Einzelnen und der Nutzen der 
Gesellschaft nicht mehr umstandslos zusammen. In Hobbes’ Überlegungen bricht sich damit 

zum ersten Mal jene Vorstellung individueller Freiheit ihre Bahn, die für das ganze weitere Den-

ken der Aufklärung wegweisend werden sollte: Ihr zufolge besteht das Schicksal des Menschen 
nicht darin, sich in eine vorgegebene natürliche Ordnung einzufügen, sondern vielmehr darin, 

nach vernunftgeleiteten Gründen eine eigene Welt zu entwerfen. Hinter dieser Vorstellung steht 

freilich ein ganz anderer Naturbegriff, als er noch in der Antike leitend war. Während Aristoteles 
die Natur noch als ein im Werden befindliches Ganzes verstand, dessen Entwicklung auf einen 

teleologischen Endpunkt ausgerichtet ist, versteht Hobbes die Natur im Einklang mit den im Ent-

stehen begriffenen Naturwissenschaften als ein Ensemble von Einzeltatsachen. Für den Bereich 
der politischen Philosophie bedeutet das, dass die Natur des Menschen nicht mehr ausgehend 

von seinem Endzweck – dem Leben in Gemeinschaft –, sondern ausgehend von seinem An-

fangspunkt – dem Leben als Einzelner – verstanden wird. Galt Aristoteles das Gemeinschaftsle-
ben daher noch als naturgegeben, ist es für Hobbes eine kunstvoll eingerichtete Angelegenheit. 

Wie es genau zur Einrichtung dieser künstlichen Gemeinschaft kommt, beantwortet er dabei 

bekanntlich im Ausgang von seinem berühmten Theorem des Naturzustandes. 

Mit der Vorstellung eines menschlichen Naturzustandes führt Hobbes ein Ge-
dankenexperiment in die Philosophie ein, dessen Aufgabe es ist, die Entste-

hung staatlicher Macht zu legitimieren. Er skizziert dabei folgendes Bild: Als ein um seine Selbst-

erhaltung besorgtes Wesen ist der Mensch auf eine Reihe von existenziellen Gütern angewiesen. 
Da diese Güter jedoch nur in beschränktem Maße zur Verfügung stehen, befinden sich die Men-

schen im Naturzustand in Konkurrenz zueinander. Hobbes versteht das menschliche Zusammen-

leben damit im Ausgang von einem Mangelzustand, der in jenem Moment eine verhängnisvolle 
Dynamik entwickelt, in welchem die Einzelnen in vorauseilender Sorge mittels Diebstahl und 

Raub so viele Güter wie möglich zu akkumulieren versuchen. Die Sorge ums Überleben wird so 

zur Quelle eines wechselseitigen sozialen Misstrauens. Mehr noch: Insofern die Einzelnen bei der 
Güterbesorgung auch vor Gewalt und Totschlag nicht zurückschrecken, muss der Einzelne im 

Naturzustand beständig um sein Leben fürchten. Um dem zuvorzukommen, scheint es daher 

nur vernünftig, zum Mittel der vorbeugenden Gewalt zu greifen und zu versuchen, die anderen 
zuerst zu überwältigen. Hobbes berühmte Formulierung, dass der Mensch dem Menschen ein 

Wolf ist (homini lupus est), meint daher nicht, dass sich die Menschen per se feindselig gegen-

überstehen, sondern vielmehr, dass sie unter Bedingungen der Güterknappheit in eine ungere-
gelte Spirale der Gewalt geraten, die im Krieg aller gegen alle (bellum omnium contra omnes) 

endet. In diesem Zustand, so Hobbes, ist das Leben jedoch »armselig, widerwärtig und kurz«.16  

_________________________________________________ 

16  Hobbes, Thomas, Leviathan. Materie, Form und Macht eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwe-
sens (1651), übers. v. Jutta Schlösser, Hamburg 1996, S. 105. 
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Das Übel des Naturzustandes wird für Hobbes in jenem Moment überwunden, 

in dem die Furcht vor dem Tod die Einzelnen zum Vernunftgebrauch antreibt. 

Die erste Regel, die der Reflexionsprozess hervorbringt, besagt dabei, »dass jedermann nach 

Frieden streben sollte, soweit er Hoffnung hat, ihn zu erlangen«.17 Aus dieser Regel leitet sich 

dann unmittelbar das zweite Vernunftgesetz ab, das besagt »mit so viel Freiheit gegen andere 

zufrieden zu sein, wie er anderen gegen sich selbst zugestehen würde«.18 Der Übergang vom 
Naturzustand zum Kulturzustand findet für Hobbes also in jenem Moment statt, in welchem die 

Einzelnen nicht nur sich selbst, sondern auch anderen bestimmte Rechte einräumen und ent-

sprechend dazu bereit sind, ihre Freiheit einzuschränken. Dort wo der Anspruch auf unbedingte 
Verfügungsgewalt gegenüber der äußeren Welt eingeschränkt wird, wird ein friedliches Zu-

sammenleben mit anderen möglich. Diese Einsicht lässt bei den Einzelnen jene wechselseitige 

Kooperationsbereitschaft entstehen, die zum Abschluss des Gesellschaftsvertrags führt, durch 
den sie sich darauf verpflichten, ihre Macht an einen Souverän abzutreten, der sich im Aus-

tausch dafür dazu verpflichtet, für Frieden und Sicherheit zu sorgen.  

Aufgabe des Staates ist nach Hobbes, die persönliche Sicherheit der Einzelnen 

zu garantieren und den Individuen eine friedvolle Verfolgung ihrer eigenen 
Interessen zu ermöglichen. In Fragen des guten Lebens dagegen hat der Staat normative Ent-

haltsamkeit zu üben. Statt für eine bestimmte Form der Glückseligkeit einzutreten, soll er sich 

darauf beschränken, allein jene öffentlichen Voraussetzungen bereitzustellen, unter denen jeder 
Bürger privat seine je eigene Vorstellung vom Guten verfolgen kann. Deutlich wird damit, dass 

Hobbes das soziale Band nicht mehr substantiell denkt – denn weder haben wir es wie bei Pla-

ton mit einer Übereinstimmung in den Lebenspraktiken, noch wie bei Aristoteles mit einer Über-
einstimmung in Fragen der Lebensform zu tun –, sondern kontraktuell: Die Individuen sind aus-

schließlich über einen Vertrag verbunden, der ihnen die Verfolgung ihrer Interessen gewährt. In 

gewisser Weise stiftet der Vertrag damit eine Beziehung der Beziehungslosigkeit: Denn das 
Recht, dass sich die Individuen mittels des Vertrages einräumen, besteht ja gerade darin, ihre 

eigenen Interessen von anderen Individuen unbehelligt verfolgen zu können. Verbunden sind die 

Einzelnen daher letztlich nur über die Figur des Souveräns. Entsprechend hält Hobbes auch fest: 

Die Menschen haben 

»zur Erlangung des Friedens […] künstliche Ketten geschaffen, staatliche Gesetzte 

genannt, welche sie durch gegenseitige Verträge an einem Ende an den Lippen je-

nes Mannes oder jener Versammlung befestigt haben, die von ihnen die souveräne 

Macht erhielt, und am andern Ende an ihren eigenen Ohren.«19 

Das staatliche Gemeinwesen, das Hobbes beschreibt, hält daher letztlich nur durch das vertikale 
Band zusammen, auf das sich alle Bürger vertraglich verpflichtet haben. Ein gemeinsames hori-

zontales Band, dass diese vertikalen Bindungen noch einmal miteinander verwebt, fehlt in Hob-

bes’ kontraktualistischer Konzeption des sozialen Bandes hingegen ganz. 

_________________________________________________ 

17  Ebd., S. 108. 
18  Ebd. 
19  Ebd., S. 179. 
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Hobbes’ Überlegungen sind schnell in den Verruf geraten, entgegen dem ers-

ten Anschein ethisch nicht neutral zu sein, sondern hinterrücks das Men-

schenbild des Besitzindividualismus zum Ausgangspunkt der Theoriebildung gemacht zu haben. 
So hält bereits Jean-Jacques Rousseau Hobbes in seinem Diskurs über die Ungleichheit vor, eine 

Reihe von Eigenschaften in den Naturzustand hineinprojiziert zuhaben, die doch eigentlich als 

Resultat einer fehlgeleiteten menschlichen Entwicklungsgeschichte verstanden werden müs-

sen.20 An die Stelle des von Hobbes skizzierten düsteren Bildes des Naturzustandes setzt 

Rousseau daher die Fiktion einer glücklichen Robinsonade: Im eigentlichen Naturzustand streife 

der einsame und glückliche Wilde durch die Wälder, die ihm Nahrung im Überfluss zur Verfü-
gung stellen, sodass er sich um sein Leben keine Sorgen zu machen braucht, sondern die Tage 

mit dem Genuss seiner Freiheit verbringen kann. Auch wenn Rousseau damit eine ganz andere 

Ursprungsfiktion als Hobbes zur Grundlage seines Denkens macht, muss doch festgehalten wer-
den, dass er mit diesem in einer wichtigen Prämisse übereinstimmt: Genau wie dieser versteht 

nämlich auch er den Menschen nicht als ein von Natur aus auf die Gemeinschaft abgestelltes 

Wesen, sondern vielmehr als ein selbstgezogenes Individuum, dessen Vergemeinschaftung 

grundsätzlich erklärungsbedürftig ist.  

Eben diesen Vergemeinschaftungsprozess zu denken, macht sich Rousseau in 

seinen Überlegungen zum Contrat Social zur Aufgabe. Wenn Rousseau hier 

gleich zu Beginn festhält, dass es ihm darum geht, »in dieser Untersuchung 
das, was das Recht zuläßt, stets mit dem zu verbinden, was der Vorteil vorschreibt«, dann 

scheint das zunächst einmal ganz im Sinne von Hobbes zu sein, hatte bei ihm das Recht doch 

analog die Aufgabe, den individuellen Interessen zu dienen.21 Entscheidend ist jedoch, dass der 
Begriff des Vorteils, den Rousseau hier verwendet, auf einen ganz anderen Zweck abgestellt ist 

als bei Hobbes: Nicht mehr die Sicherheit der Einzelnen bildet den Zielpunkt der Vergemein-

schaftung, sondern vielmehr ihre Freiheit. Diese grundbegriffliche Umstellung hat sich bereits in 
Rousseaus Naturzustandskonzeption angedeutet, in welcher nicht das verletzliche, sondern das 

freie Leben im Mittelpunkt stand. Eben diese Freiheit gilt es für Rousseau nun durch den Ver-

tragsschluss zu bewahren. Entsprechend lautete die Aufgabe, die er sich selbst stellt:  

»Finde eine Form des Zusammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft 
die Person und das Vermögen jedes einzelnen Mitglieds verteidigt und schützt und 

durch die doch jeder, in dem er sich mit allen vereinigt, nur sich selbst gehorcht und 

genauso frei bleibt wie zuvor.«22  

Spätestens mit dieser Fragestellung wird deutlich, warum Rousseau sich vom 

hobbesschen Kontraktualismus absetzen muss. Dort nämlich war die friedfer-
tige Vergemeinschaftung aller nur um den Preis der partiellen Selbstaufgabe der individuellen 

Freiheit möglich. Damit will sich Rousseau aber nicht zufriedengeben: Seine Frage lautet daher, 

wie der Einzelne auch in der Gemeinschaft mit anderen seine Freiheit zu bewahren vermag. Die 

_________________________________________________ 

20  Rousseau, Jean-Jacques, Diskurs über die Ungleichheit, übes. v. Heinrich Meier, Paderborn 2008, 
S. 137f. 

21  Rousseau, Gesellschaftsvertrag, S. 5. 
22  Ebd., S. 17. 
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Antwort auf diese Frage, gewinnt er dabei interessanterweise durch eine Radikalisierung der 

hobbesschen Theorie. Der Einzelne soll im Kontrakt nämlich nicht nur partiell seine Rechte an 

den Souverän abtreten, sondern er soll sich mit allem was er hat, dem Souverän veräußern. Ge-
meint ist damit, dass der Einzelne seine Freiheit im Staat genau unter der Bedingung nicht auf-

gibt, dass er durch die Überantwortung seiner ganzen Person selbst Teil der souveränen Macht 

wird. In diesem Fall unterstellt er sein Wollen nämlich keiner fremden Macht mehr, sondern le-
diglich sich selbst. Der Gehorsam gegenüber dem Gesetz wird in einen Gehorsam gegenüber 

sich selbst verwandelt. 

Freilich taucht im Ausgang von dieser Gedankenfigur sogleich die Frage auf, 

wie die Partizipation des Einzelnen an der souveränen Macht aussehen soll. 
Um das zu klären führt Rousseau sein Konzept der volonté générale (Gemeinwillen) ein, das er 

folgendermaßen erläutert: »Das Gemeinsame nämlich in diesen unterschiedlichen Interessen 

bildet das soziale Band (lien social), und wenn es nicht irgendeinen Punkt gäbe, in dem alle Inte-

ressen übereinstimmen, könnte es keine Gesellschaft geben.«23 Der Gemeinwille meint also 

weder einfach den mehrheitlichen noch einfach den durchschnittlichen Willen der Staatsbürger, 

sondern vielmehr den für das soziale Band guten Willen. Entsprechend muss das Individuum bei 
Rousseau dazu in der Lage sein, eine doppelte Rolle einzunehmen: Als Citoyen hat sich der Ein-

zelne in eine überindividuelle Rolle zu begeben, in der er auf das gemeinschaftliche Wohl be-

dacht ist, wohingegen er als Untertan seinen besonderen Willen verfolgen kann, sofern dieser 
mit dem allgemeinen Gesetz vereinbar ist. Durch den Gesellschaftsvertrag unterwirft sich der 

Einzelne daher keiner fremden Instanz, sondern allein dem Gemeinwillen, an dem er jederzeit 

durch einen Rollenwechsel von seiner je individuellen Besonderheit zur vernünftigen Allgemein-

heit zu partizipieren vermag. 

Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichtet sich der Einzelne also dazu, sich 

der Gemeinschaft voll und ganz hinzugeben, insofern er als Souverän auf das 

allgemein Vernünftige bedacht ist. Nur so entsteht jener »corps moral et collectif« (sittliche Ge-

samtkörperschaft), den Rousseau als Republik bezeichnet.24 Freilich ist das keine geringe Auf-

gabe: Der Rollenwechsel vom Untertan zum Souverän verlangt den Einzelnen die Fähigkeit ab, 

ihre Partikularinteressen hinter das Allgemeinwohl zurückstellen zu können. Eben diese Fähigkeit 
kann für die Einzelnen aber nicht vorausgesetzt werden, da sie von Natur aus nicht zur Gesell-

schaft bestimmt sind. Die Möglichkeit des republikanischen Lebens hängt daher wesentlich da-

von ab, dass die Einzelnen einen Bildungsprozess durchlaufen, in Zuge dessen sie sich mit der 
Gemeinschaft identifizieren. Rousseau spricht diesbezüglich von der Notwendigkeit einer »Ge-

sinnung des Miteinander« bei den Einzelnen.25 Um die Entstehung dieser Gesinnung in der 

breiten Masse zu gewährleisten, führt Rousseau am Ende des Contract Social die Zivilreligion ein. 

Sie soll jene Versittlichung des Menschen gewährleisten, die für das Funktionieren einer republi-

kanischen Verfassung notwendig ist. 

_________________________________________________ 

23  Ebd., S. 26 (Übersetzung angepasst). 
24  Ebd., S. 18. 
25  Ebd., S. 151. 
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Die Zivilreligion hat für Rousseau in erster Linie eine politische Aufgabe: Sie 

soll jene sittlichen Dispositionen entstehen lassen, welche die Bedingung der 

Möglichkeit der Republik darstellen. Rousseau prüft dabei zunächst, ob die existierenden Religi-
onen für diese Aufgabe geeignet sind. Die »Religion der Bürger« der antiken Polis und der römi-

schen Republik scheint dabei zunächst ein guter Kandidat zu sein, insofern Religion und Politik 

hier keine zwei getrennten Sphären bilden, sondern eine aufeinander abgestimmte und sich 

wechselseitig ergänzende Einheit.26 Doch auch wenn die Religion des Bürgers zur Entstehung 

einer patriotischen Gesinnung beizutragen vermag, tut sie das – so Rousseau – um den Preis der 

Intoleranz, da der Nationalstolz Athens und Roms den Preis der Dehumanisierung der restlichen 
Welt hatte. Diesen Mangel sieht Rousseau in der »Religion des Menschen«, wie er sie im Chris-

tentum verkörpert findet, behoben.27 Das hier propagierte universelle Liebesgebot macht die 

Menschen sowohl friedfertig als auch leidensbereit. Insofern der Christ seine Erfüllung aber nicht 
im Hier und Jetzt, sondern im Jenseits findet, ist die Religion der Menschen, nicht dazu in der 

Lage, die Menschen patriotisch zu aktivieren. Das ändert sich mit der »Religion der Priester«, die 

Rousseau im Katholizismus verortet, da die Einzelnen hier mit der Institution der Kirche ein welt-

liches Identifikationsobjekt besitzen.28 Insofern die Kirche aber eine eigenständige Institution 

neben dem Staat darstellt, droht die religiöse Gesinnung in einen Gegensatz zur politischen Ge-

sinnung zu treten, weshalb auch die Religion der Priester nicht dazu geeignet ist, jenes sittliche 

Fundament bereitzustellen, auf dem die Republik aufzuruhen vermag. Daher schlägt Rousseau 
schließlich eine Zivilreligion vor, deren wichtigstes Dogma in der »Heiligkeit des Gesellschaftsver-

trages« besteht:  

»Es gibt daher ein rein bürgerliches Glaubensbekenntnis, dessen Artikel festzusetzen 

dem Souverän zukommt, nicht regelrecht als Dogmen einer Religion, sondern als 
Gesinnung des Miteinander, ohne die es unmöglich ist, ein guter Bürger und treuer 

Untertan zu sein.«29  

Wie grundlegend Rousseau den sittlichen Wert einer solchen Zivilreligion ansetzt, macht er spä-

testens an den Stellen deutlich, an welchen er empfiehlt, all jene, die sich der Zivilreligion ver-
weigern, aus dem Staate zu verbannen bzw. diejenigen, die dieses Dogma verletzen, mit dem 

Tode zu bestrafen.  

Warum nun aber wird für Rousseau die patriotische Gesinnung gerade durch die Religion her-

vorgebracht? Ein wichtiger Grund hierfür ist sicherlich, dass die Religion dazu dient, mit ihren 
Kulten und Ritualen Einstellungen zu erzeugen, die nicht auf reflexiver Aneignung, sondern auf 

praktisch-mimetischer Übernahme beruhen. Zivilreligiöse Praktiken zielen auf die Schaffung von 

leiblichen Dispositionen, die das Interesse am Wohlergehen der Gemeinschaft in Fleisch und Blut 
übergehen lassen. Der Citoyen ist dadurch nicht in jedem Einzelfall darauf angewiesen, seine 
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partikularen Interessen gegen die Interessen der Allgemeinheit abzuwägen, sondern er kann sich 

auf seine sittlichen Dispositionen verlassen, die ihm gleichsam zur zweiten Natur geworden sind. 

Hinsichtlich der Konzeptionalisierung des sozialen Bandes zeigt sich, dass so-

wohl Hobbes als auch Rousseau – im Gegensatz zu Platon und Aristoteles, die 
jeweils die horizontale Bindung zwischen den Individuen in den Mittelpunkt gestellt haben –, in 

ihren politischen Schriften vor allem die vertikale Bindung zwischen Regierung und Regierten 

fokussieren. Das Zusammenleben der Einzelnen wird von beiden weniger von der Unmittelbar-
keit der Ich-Du-Beziehung gedacht als vielmehr ausgehend von der Vermittlung durch die Figur 

des Souveräns. Während Hobbes das Verhältnis zwischen Untertanen und Souverän dabei als 

ein kontraktuelles Tauschverhältnis denkt, in welchem die Einzelnen ihre individuelle Freiheit 
gegen Sicherheit austauschen, versteht Rousseau die Beziehung zwischen Untertanen und Sou-

verän als eine Beziehung der Identität, in welcher die Einzelnen durch Rollenwechsel jeweils eine 

der beiden Perspektiven einzunehmen vermögen. Hobbes, so können wir daher festhalten, be-
gründet die vertikale Bindung zwischen Souverän und Untertanen komplementär, wohingegen 

Rousseau auf eine identitäre Begründungsfigur zurückgreift. 

Von der Versöhnung zum Agonismus 

Rousseau hat Hobbes’ Verdrängung der Frage nach dem Guten in den Bereich 
des Privaten durch die Rehabilitierung einer öffentlichen Vernunft wieder zum 

Gegenstand des politischen Denkens zu machen versucht. Gleichwohl, so ha-

ben wir gesehen, vernachlässigt er die Frage nach der Beschaffenheit des horizontalen Bandes 
ebenso wie Hobbes. Das ändert sich erst wieder mit der Philosophie Hegels. Im Anschluss an 

Aristoteles ist Hegel der Überzeugung, dass die Einheit des Staates nur durch eine Staffelung 

von sozialen Handlungssystemen sichergestellt werden kann. Die Frage nach der sozialen Einheit 
der Gemeinschaft versucht er daher von einer Theorie der Sittlichkeit aus zu beantworten, die 

sich aus zwei Quellen speist: Aus der antiken Philosophie übernimmt Hegel das Prinzip der 

Kommunalität, insofern der Einzelne hier durchgängig in die Gemeinschaft eingebettet ist und 
sich nur mittels ihrer und durch sie hindurch zu verwirklichen vermag. Von der Philosophie der 

Aufklärung übernimmt er hingegen das Prinzip der Subjektivität. Die Fähigkeit des Einzelnen, 

sein Leben in Übereinstimmung mit rationalen Prinzipien nach selbstgesetzten Maßstäben zu 
führen, bildet für ihn das Prinzip der Moderne. Hegels Diagnose lautet nun, dass diese beiden 

vormals vereinten Prinzipien in der Moderne »in die einfache, unbiegsame, kalte Allgemeinheit 

und in die diskrete, absolute, harte Sprödigkeit und eigensinnige Punktualität des wirklichen 

Selbstbewusstseins« auseinandergetreten sind.30 Seine Gegenwart sieht Hegel also in einem 

Zustand der Entzweiung gefangen. Und eben daraus, so Hegel weiter, entsteht für die Philoso-

phie eine Aufgabe: »Wenn die Macht der Vereinigung aus dem Leben der Menschen ver-
schwindet und die Gegensätze ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren haben 

und Selbstständigkeit gewinnen, entsteht das Bedürfnis der Philosophie.«31 

_________________________________________________ 

30  Hegel, Georg W. F., Phänomenologie des Geistes, in: Werke, Bd. 3, Frankfurt am Main 1986, S. 436. 
31  Hegel, Georg W. F., »Differenz des Fichteschen und des Schellingschen Systems der Philosophie«, in: 

Werke, Bd. 2, Frankfurt am Main 1986, S. 22. 
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In den Mittelpunkt seiner Theorie der Sittlichkeit rückt Hegel jene sozialen 

Handlungssysteme, die für die Reproduktion der Gesellschaft als ganzer un-

abdingbar scheinen. Familie und Staat gelten ihm dabei als zwei solche Instanzen, insofern jedes 
Individuum notgedrungen an ihnen teilhaben muss. Erinnert die Unterscheidung von Familie 

und Staat noch an die von Aristoteles gegen Platon vorgenommene Ausdifferenzierung von 

oikos und polis, stellt seine Berücksichtigung der bürgerlichen Gesellschaft ein Novum dar: Hegel 
reagiert damit nämlich als einer der ersten Philosophen auf das geschichtliche Heraufziehen der 

Marktökonomie. Ebenso wie das System der Familie und des Staates versteht er die bürgerliche 

Gesellschaft als eine Institution, an der jedes Individuum notgedrungen teilhaben muss – sei es 
auch nur in negativer Form, indem es in Form von Partner-, Staaten- oder Arbeitslosigkeit von ihr 

ausgeschlossen ist. 

Die drei Sphären der Sittlichkeit werden für Hegel nun durch ganz unterschiedliche Praktiken der 

sozialen Bindung zusammengehalten. Während die Familie durch die Liebe verbunden ist und 
die bürgerliche Gesellschaft durch den Tausch, ist die Beratschlagung die einigende Tätigkeit im 

Staat. 

In den Mittelpunkt der Familie rückt Hegel zunächst das eheliche Liebesver-

hältnis, das – anders als im Naturrechtsdenken – nicht allein als ein Verhältnis 
zur wechselseitigen Befriedigung des Geschlechtstriebes zu verstehen, sondern sittliche Form 

erst dann annimmt, wenn sich der Trieb in Neigung verwandelt und die Paarbeziehung auf der 

Leidenschaft der Liebe beruht. So setzt das Liebesverhältnis die Freiheit der Beteiligten voraus. 
Denn während der Geschlechtsakt gewaltsam erzwungen werden kann, ist das Begehren der 

geliebten Person kein Gegenstand, der unterworfen, sondern höchstens hervorgelockt werden 

kann. Das Liebesverhältnis ist für Hegel daher eine Vereinigung, die auf dem freien Spiel der 
Affekte beruht. Dort wo dieses Spiel statthat, kommt es zu einem »Aufgeben der einzelnen, 

besonderen Persönlichkeit«.32 Die Liebe versteht Hegel so als eine Form der Einswerdung und 

der Verschmelzung, womit er sich weniger am Vielheitsmodell des Aristoteles als vielmehr am 

Einheitsmodell Platons orientiert. 

Dem Liebesverhältnis steht die beratschlagende Tätigkeit im Staat gegenüber. 

Hegel orientiert sich hier am politischen System seiner Zeit und plädiert für 

eine konstitutionelle Monarchie mit einem Zweikammersystem. An dieser Stelle lässt sich Hegel 
nun freilich aus zwei Richtungen lesen: In der totalitären Lesart konzipiert Hegel den Staat nach 

dem top-down Prinzip. Hier erscheint der Monarch als die oberste Verkörperung von Sittlichkeit 

und das Volk als ein »atomisierter Haufen«, dessen wankelmütiger Meinung nicht zu trauen 

ist.33 Andererseits jedoch hält Hegel auch fest, dass die Meinung des Volkes nicht nur verachtet, 

sondern auch »geachtet« zu werden verdient.34 In dieser bottom-up Lesart nimmt der Gesetz-

gebungsprozess seinen Ausgang in der politischen Meinungsbildung der breiten Öffentlichkeit, 
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32  Hegel, Georg W. F., Vorlesungen zur Philosophie des Rechts 1819/20, hrsg. v. Dieter Henrich, Frank-
furt am Main 1983, S. 129. 

33  Hegel, Georg W. F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke, Bd. 7, Frankfurt am Main 
1986, § 273. 

34  Ebd., § 318. 
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deren Anliegen dann im Durchgang durch das Zweikammersystem und die mögliche Interventi-

on des Fürsten von ihren Zufälligkeiten und Partikularitäten gereinigt werden soll. Das soziale 

Band zwischen den Staatsbürgern wird in dieser Lesart durch den Prozess der öffentlichen Mei-
nungsbildung gestiftet, an dem prinzipiell jeder Staatsbürger teilzunehmen vermag. Im Gegen-

satz zur Familie, deren Einheit in einer affektiven Vergemeinschaftung durch Liebe wurzelt, ruht 

der Staat auf einer durch Beratschlagung hergestellten rationalen Vergemeinschaftung.  

Zwischen die bürgerliche Familie und den bürgerlichen Staat tritt in der Mo-
derne die bürgerliche Gesellschaft. Hegel bezeichnet sie zunächst als die Sphä-

re der »Entzweiung«, weil in ihr familiäre und staatliche Ansprüche kollidie-

ren.35 Als Vorsteher der Familie will der arbeitende männliche Bürger nämlich hauptsächlich das 
Wohl seiner Familie sichern, weshalb er egozentrisch eingestellt und nicht auf das Wohl der an-

deren Marktteilnehmer bedacht ist. Recht und Gesetz erscheinen ihm daher nur als notwendige 

Koordinationsmittel, um der eigenen Nutzenmaximierung auf dem Markt in geregelter Weise 
nachgehen zu können. Eine Gemeinwohlorientierung, wie sie in der Familie oder im Staat zu 

finden ist, scheint dem Marktakteuer also gänzlich abzugehen. Hier nun setzt Hegels Auseinan-

dersetzung mit der englischen Nationalökonomie ein: Ausgehend von Adam Smith’ Metapher 
der »unsichtbaren Hand« geht er davon aus, dass dem Markt ein Mechanismus innewohnt, der 

die Individuen hinterrücks miteinander zu ihrem Wohl in Beziehung setzt. Auch wenn nämlich 

ein jeder am Markt nur sein Privatinteresse verfolgt, so befördert er dabei doch insgeheim das 
allgemeine Wohl. Freilich teilt Hegel diese Diagnose von Smith nur bedingt: So weist er in seinen 

Vorlesungen zur Rechtsphilosophie anhand des Pöbels immer wieder darauf hin, dass der Markt 

systematisch Armut und Unzufriedenheit hervorbringt. Zugleich jedoch ist er der Überzeugung, 
dass das System des Marktes genau dann sittlich organisiert zu werden vermag, wenn seine 

Gemeinwohlorientierung zum Gegenstand bewussten Handelns wird. Dieses Ziel wird für Hegel 

mittels der Korporationen erreicht. Gemeint sind damit genossenschaftlich organisierte Tätig-
keitsverbände, die sich aufgrund geteilter Bedürfnislagen zusammenschließen, um am Markt 

ihre Ansprüche gemeinsam durchzusetzen und ihre Mitglieder vor Armut zu schützen. Korpora-

tionen sind daher für Hegel im wesentlichen Solidargemeinschaften. Auch wenn dabei zwischen 
den Korporationsmitgliedern weder eine affektive Gesinnung noch eine rationale Beratschla-

gung ausgeschlossen sind, ist der Grund, aus dem heraus die Einzelnen den Schutz der Korpora-

tionen suchen, für Hegel ein instrumenteller: Es geht darum, den Zufälligkeiten des Marktge-

schehens zu entkommen. 

Treten wir nun nochmal einen Schritt zurück und betrachten Hegels Theorie 

der Sittlichkeit im Ganzen, dann zeigt sich, dass mit Familie, Markt und Staat 

eine Vielzahl von horizontalen sozialen Bindungen in den Mittelpunkt rückt. Diese gehorchen 
dabei ganz unterschiedlichen Prinzipien: Je nach Sphäre motivieren affektive, instrumentelle 

oder rationale Gründe die intersubjektive Bindung. Hegel ist also der Überzeugung, dass die 

Einheit der Gemeinschaft als ganze nur dann gesichert werden kann, wenn sich in jedem ihrer 
Handlungssysteme eine ganz bestimmte Form der sozialen Bindung verwirklicht. Das Verhältnis 

zwischen Handlungssystemen und Bindungsprinzipien ist dabei freilich nicht willkürlich: Eine 
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instrumentelle Bindung zwischen Liebenden wäre ebenso dysfunktional wie eine affektive Bin-

dung zwischen Staatsbürgern. Handlungssysteme und Bindungsprinzipien müssen daher in sich 

selbst noch einmal rational durchstrukturiert sein. Eben das zu gewährleisten, ist für Hegel die 
Aufgabe des Beratschlagungsprozesses zwischen Regierung und Regierten. Eine gelungene ver-

tikale Bindung zwischen Untertanen und Souverän hängt dabei von der Frage ab, inwiefern die 

Gesellschaft selbst als ein sinnvoll durchstrukturiertes Ganzes gelten kann. Das ist der Fall, wenn 
die bisher skizzierten Handlungssysteme von Familie, Markt und Staat durch die Institutionen der 

Ehe, der Korporation und des Rechts abgesichert und auf Dauer gestellt werden. Ähnlich wie 

Rousseau denkt dabei auch Hegel das vertikale soziale Band nach dem Prinzip der Identität, inso-
fern ihm die gesellschaftlichen Institutionen als Ausdruck eines vernünftigen, allgemeinen Wil-

lens gelten müssen. Die Legitimität der gesellschaftlichen Ordnung ist so nicht mehr wie bei 

Hobbes an die Garantie von bürgerlichen Abwehrrechten geknüpft, sondern an die Institutiona-
lisierung von sozialen Handlungssphären, in welchen sich die Individuen verwirklichen können. 

Indem Hegel damit die für die individuelle Selbstverwirklichung notwendigen intersubjektiven 

Beziehungen an die Bedingungen ihrer rationalen Institutionalisierung knüpft, verwebt seine 

Theorie der Sittlichkeit horizontale und vertikale soziale Bindungen zu einem dichten Stoff.  

Die repressiven Konsequenzen eines derart fest verwobenen Ganzen zu the-

matisieren, ist die Aufgabe, die sich die Philosophie Nietzsches stellt. Sie steht 

daher im diametralem Gegensatz zu derjenigen Hegels, wie bereits ein flüch-
tiger Blick auf die Werkform beider Autoren deutlich macht: Nietzsche versucht nicht, seine 

größtenteils aphoristischen Überlegungen zu einem System zusammenzuführen, das Anspruch 

auf absolutes Wissen erhebt, vielmehr ist seine ganze Philosophie darauf gerichtet, die Prämissen 
eines solchen Systemdenkens kritisch zu hinterfragen: An die Stelle der Teleologie der Geschich-

te, der Macht der Vernunft und dem Konzept der Versöhnung treten bei ihm daher die Genea-

logie, der Wille zur Macht und das Konzept der Agonalität. Gilles Deleuze hat diese Entgegen-
setzung auf die viel zitierte Aussage zugespitzt:  »Zwischen Hegel und Nietzsche ist jeder 

Kompromiss ausgeschlossen.«36 Mit dem unsystematischen Charakter von Nietzsches’ Überle-

gungen geht freilich auch die Verlegenheit einher, dass Nietzsche selbst keine zusammenhän-
gende Theorie des Politischen vorgelegt hat. Dennoch ist sein Denken in der Gegenwart ver-

stärkt zu einem locus classicus der politischen Theoriebildung geworden. Das hat seinen Grund 

unter anderem darin, dass Nietzsche uns eine ganz neue und eigenständige Art und Weise des 
Denkens des sozialen Bandes vor Augen führt. An die Stelle des hegelschen Einheitsgedankens 

tritt bei ihm nämlich das Denken des Konflikts. Dieser, so lautet Nietzsches zentraler Gedanke, 

sollte nicht nur als ein trennendes und negatives Prinzip, sondern auch als ein vereinigendes, 
positives Prinzip verstanden werden. Dieser Gedanke wird in einer Notiz aus dem Nachlass in 

aller Deutlichkeit formuliert, in der Nietzsche den Wettkampf und den Krieg als jene beiden 

Stichpunkte nennt, welche die »Grundlagen des Staates« ausmachen.37 Sehen wir uns beide 
Motive etwas genauer an, indem wir uns zwei der Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Bü-

chern Nietzsches zuwenden. 
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36  Deleuze, Gilles, Nietzsche und die Philosophie, Hamburg 2002, S. 210. 
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Nietzsches Konzept des Wettkampfes lässt sich ausgehend von der Vorrede zu 

»Homer’s Wettkampf« erläutern.38 Im Anschluss an die von Hesiod zu Beginn 

seines Lehrgedichts Werke und Tage getroffene Feststellung, dass zwei Erisgöttinnen auf der 
Erde weilen – eine böse, die Krieg stiftet, und eine gute, die den Neid fördert – unterscheidet 

Nietzsche zunächst zwischen dem Vernichtungskampf auf der einen und dem Wettkampf auf 

der anderen Seite. Letzterer, so argumentiert er dann, sei ein essentieller Bestandteil des griechi-
schen Lebens gewesen. Der Wettkampf samt der mit ihm einhergehenden Emotionen von Eifer-

sucht und Groll wird von den Antiken nämlich nicht als Last erfahren, sondern als Möglichkeit, 

sich auszuzeichnen und die eigene Tugendhaftigkeit zur Schau zu stellen. Daher handelt es sich 
beim Wettkampf auch um eine ohne Schädigungsabsicht ausgetragene Form der Agonalität, in 

welcher sich die Beteiligten nicht zu vernichten, sondern lediglich zu übertrumpfen und in ihrer 

Vortrefflichkeit zu erweisen versuchen. Das Streben nach einer Vorrangstellung hat dabei ganz 
unterschiedliche Effekte: Auf der Ebene der Kultur sorgt es für Fortschritt, indem es bei den Ein-

zelnen kreative und innovative Kräfte freisetzt; auf der Ebene der Gemeinschaft, wirkt es verge-

meinschaftend, weil der Wettstreit zu einer gemeinsamen Tätigkeit anreizt, ohne die einzelnen 
gegeneinander aufzuhetzen und auf der Ebene der Individuen wirkt es singularisierend, da das 

Ziel des Wettkampfes gerade darin besteht, sich von anderen zu unterscheiden. Die Besonder-

heit des Wettkampfes besteht also darin, dass es zugleich um eine vergemeinschaftende und 
singularisierende Tätigkeit handelt: Man spielt zusammen, jedoch mit dem Ziel, sich auszuzeich-

nen. Der Wettkampf ist daher als eine Praxis zu verstehen, die Bindung paradoxerweise genau in 

dem Maße hervorbringt, wie sie die Einzelnen voneinander unterscheidet. Das hat zur Folge, 
dass für Nietzsche gerade gesellschaftliche Stratifizierung und Hierarchisierung als gesellschaftli-

ches Bindungsprinzip gilt. 

Wichtig ist dabei, dass der griechische Wettkampf in Gymnastik, Handwerk und Dichtung diese 

Funktion nur dann gut zu erfüllen vermag, wenn er lebendig und dynamisch bleibt. Zustimmend 

zitiert Nietzsche daher die Äußerung der Ephesier »Unter uns soll Niemand der Beste sein«.39 

Gemeint ist damit, dass in dem Moment, in dem ein Individuum eine dauerhafte, unübertreffli-

che Vorzüglichkeit erlangen würde, der Wettkampf versiegen und damit das gesamte Organisa-
tionsprinzip der hellenischen Gesellschaft zu Grunde gehen würde. Auch wenn es daher die 

Aufgabe des Wettkampfs ist, die Gesellschaft zu stratifizieren, sollen dabei doch keine dauerhaf-

ten Unterscheidungen zwischen den Individuen erzeugt werden. Es muss daher, so Nietzsche 
weiter, immer »mehrere Genies [geben], die sich gegenseitig zur That reizen, wie sie sich auch 

gegenseitig in der Grenze des Maaßes halten«.40 Der Wettkampf ist für Nietzsche also nur vor 

dem Hintergrund eines Kräftegleichgewichts sinnvoll, wodurch dessen Ausgang prinzipiell un-

vorhersehbar wird. Freilich ist dieses dynamische Wettkampfprinzip nicht allen Bevölkerungstei-
len zugänglich, sondern allein einer aristokratischen Elite, die sich auf der Basis der für sie arbei-

tenden Menge den Luxus des Ehrenwettkampfes überhaupt erst leisten kann:  
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»Damit es einen breiten tiefen und ergiebigen Erdboden für eine Kunstentwicklung 

gebe, muss die ungeheure Mehrzahl im Dienste einer Minderzahl über das Maaß ih-

rer individuellen Bedürftigkeit hinaus, der Lebensnoth sklavisch unterworfen sein. 
Auf ihre Unkosten, durch ihre Mehrarbeit soll jene bevorzugte Klasse dem Existenz-

kampfe entrückt werden, um nun eine neue Welt des Bedürfnisses zu erzeugen und 

zu befriedigen.«41 

Wie die soziale Bindung für den Großteil der Masse funktionieren soll, bleibt damit bei Nietzsche 

– hierin Platon ganz ähnlich – offen.  

Wie nun denkt Nietzsche vertikale soziale Bindungen? An dieser Stelle kommt 

die zweite von Nietzsche genannte Grundlage des Staates ins Spiel, die er vor 

allem in der Vorrede zu »Der griechische Staat« entwickelt: der Krieg. Dieser, so Nietzsche, hat 
den Effekt, dass sich die chaotische Masse in militärische Kasten ausdifferenziert, die jeweils 

bestimmte Aufgaben im Zuge der Kriegsführung zu übernehmen haben. Die Kasten laufen da-

bei pyramidenförmig auf einen obersten Befehlshaber zu, den Nietzsche als das »militärische 

Genius« bezeichnet.42 Für diesen wiederum sind alle Krieger nur Mittel und Werkzeuge in sei-

nem Schlachtplan. Weit davon entfernt, diese Instrumentalisierung als entwürdigend zu erleben, 

pocht Nietzsche nun darauf, dass darin gerade die Würde des Kriegers liege. Zum »Mittel des 
Genius gewürdigt zu sein«, darin besteht die entscheidende Erfahrung die der Einzelne im Krieg 

macht.43 Indem er als Rädchen in der vom militärischen Genius entworfenen Kriegsmaschinerie 

funktioniert, erfährt er seine Bedeutung für das Ganze und gewinnt so Zutrauen in die politische 

Ordnung. Eben aufgrund dieser Funktion stellt der Militärapparat für Nietzsche daher auch das 

»Urbild des Staates« dar.44 

Vor dem genannten Hintergrund ist es nur wenig verwunderlich, dass Nietz-

sche seine Überlegungen mit einer Preisung des platonischen Ständestaates, 

in dem ein jeder die ihm zugedachte Rolle spielt, abschließt. »Das eigentliche 
Ziel des Staats, die olympische Existenz und immer erneute Zeugung und Vorbereitung des Ge-

nius, dem gegenüber alles Andere nur Werkzeuge, Hilfsmittel und Ermöglichungen sind«, so 

Nietzsche, sei hier »mit Derbheit hingemalt«.45 Deutlich wird damit die antiegalitäre Stoßrich-
tung seines Denkens, die gesellschaftliche Bindung nur auf Kosten der Unterordnung der Masse 

erlaubt. Freilich finden sich solche antiegalitären Tendenzen auch bei anderen hier behandelten 

Denkern – man denke an Aristoteles’ Ausschluss der Sklaven oder die Ausschließung der Frauen 
bei Hegel –, während in diesen Theorien der Inklusion der Ausgeschlossenen aber strukturell 

nichts entgegenstehen muss, lebt Nietzsches Gesellschaftsmodell gerade von der Stratifizierung 

selbst. Diesem Einwand kann entgegengehalten werden, dass Nietzsche keine politische Theorie 
im konstruktiven Sinne vorgelegt hat und seine Überlegungen zum antiken Grichenland zu-
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nächst einmal rekonstruktiver Natur sind. Eben darin besteht jedoch ein wichtiger Unterschied 

zu Hegel: Während dieser seine Polis-Begeisterung zum Anlass genommen hat, die antike Sitt-

lichkeit unter den Bedingungen der Moderne politisch neu zu durchdenken, hat Nietzsche ein 
solches Vorhaben nicht verfolgt, sondern diese Aufgabe seiner Nachwelt überlassen. Diese hat 

freilich mehr als einhundert Jahre gebraucht, bis Versuche entstanden, Nietzsches Modell der 

Agonalität für eine demokratische politische Theorie fruchtbar zu machen. Das verweist uns 

schon auf den zweiten Teil unserer Einleitung: die Gegenwart des sozialen Bandes. 

Fassen wir zunächst jedoch noch einmal zusammen, lässt sich die bisher skiz-

zierte Ideengeschichte des sozialen Bandes folgendermaßen schematisieren: (i) 

Ihren Anfang nimmt diese Geschichte in der Antike mit Platon und Aristoteles, die in ihren Wer-
ken überwiegend das horizontale soziale Band zum Gegenstand ihrer Überlegungen gemacht 

haben. Hatte Platon sich mit seiner Fokussierung auf die Lebenspraxis der Wächter dabei noch 

auf einen bestimmten Stand beschränkt, vervielfältigt Aristoteles die sozialen Bindungsverhält-
nisse, indem er am Beispiel der Freundschaft die Reichhaltigkeit unterschiedlicher Lebensformen 

darstellt. Aristoteles’ Bild des sozialen Bandes ist damit nicht nur komplexer als dasjenige Pla-

tons, sondern es ruht auch auf einer gänzlich anderen Konzeption von Bindung: Wo Platon das 
soziale Band aufgrund der Uniformität der sozialen Praktiken vom Prinzip der Identität her 

denkt, konzipiert Aristoteles es auf der Basis wechselseitiger Ergänzungsverhältnisse vom Prinzip 

der Komplementarität her. (ii) Im Gegensatz zur antiken Philosophie fokussiert sich die politische 
Philosophie der Aufklärung aufgrund der Pluralisierung von Lebensentwürfen dann vor allem auf 

das vertikale soziale Band. Hobbes denkt das politische Gemeinwesen dabei als eine über die 

Figur des Souveräns vermittelte Verbindung zwischen Individuen, während Rousseau den Gesell-
schaftsvertrag an das zivile Engagement der Einzelnen knüpft und damit den Atomismus des 

kontraktualistischen Gesellschaftsmodells durch den einigenden Gemeinwillen des Republika-

nismus ersetzt. Entsprechend beruht die Konzeption des sozialen Bandes, die wir bei Rousseau 
finden, auf dem Prinzip der Identität, während Hobbes die Komplementarität zum Ausgangs-

punkt macht. (iii) Mit Hegels Theorie der Sittlichkeit haben wir schließlich eine Position kennen-

gelernt, welche die bisher skizzierten Ansätze miteinander zu versöhnen versucht. Nicht nur 
macht Hegel nämlich gleichermaßen die horizontalen als auch die vertikalen sozialen Bindungen 

zum Gegenstand seiner politischen Philosophie, zugleich konzipiert er diese Bindungen entlang 

der Handlungssysteme von Familie, Markt und Staat auch abwechselnd nach dem Muster von 
Identität und Komplementarität. Hegel versöhnt die bisher identifizierten Muster und Prinzipien 

sozialer Bindung also dadurch, dass er einem jeden seinen vernünftigen Platz im Ganzen der 

Gesellschaft zuweist. Damit, so scheint es, bringt er die Ideengeschichte des sozialen Bandes ans 
Ende, wäre da nicht der »große Zerstörer« Nietzsche, der das hegelsche Systemdenken als Gan-

zes in Frage stellt. In unserem Kontext von besonderem Interesse ist dabei die Tatsache, dass 

Nietzsche einem gänzlich neuen Konzept sozialer Bindung zu Prominenz verhilft. Im Gegensatz 
zum identitären und komplementären Prinzip, die beide auf der Idee »Bindung durch Einheit« 

beruhen, macht sich Nietzsche für das auf Differenz beruhende Prinzip der Agonalität stark. 

Nicht das, was uns verbindet, sondern das, was uns voneinander trennt, gilt Nietzsche als Quelle 

unserer sozialen Bindungskräfte. 

Zusammenfassung 
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1.2 Die Gegenwart des sozialen Bandes 

Hat sich die Ideengeschichte des sozialen Bandes bis zu diesem Punkt noch in 

eine einheitliche Form bringen lassen, ist mit »Nietzsche als Drehscheibe zur 

Postmoderne« (Habermas) jener Punkt erreicht, an dem das philosophische Systemdenken sei-
nen Stellenwert verliert und sich die Grundpositionen im politischen Feld derart vervielfältigen, 

dass jeder weitere Versuch einer linearen Geschichtsschreibung zum Scheitern verurteilt ist. 

Gleichwohl kann stattdessen eine Grundproblematik identifiziert werden, mit der sich alle zeit-
genössischen Versuche des Nachdenkens über das soziale Band nach dem »Ende der großen 

Erzählungen« (Lyotard) konfrontiert sehen: Sie wird exemplarisch im vielzitierten Böckenförde-

Theorem zum Ausdruck gebracht, dessen Kern von seinem Autor wie folgt formuliert worden 
ist: »Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantie-

ren kann«.46 Böckenförde adressiert mit diesem berühmt gewordenen Satz das Problem, dass 

der normative Geltungszusammenhang des Gebildes, das wir den liberalen Rechtsstaat nennen, 
zwar gänzlich formal konstruiert wird, aber ohne inhaltliche Füllung nicht lebensfähig ist. Einer-

seits müssen sich die Freiheiten im liberalen Staat von selbst regulieren, damit sie Freiheiten blei-

ben, weil der Staat diese notwendige Selbstregulierung nicht verordnen und implantieren darf, 
ohne die Gewährung der Freiheit aufzugeben, das heißt: autoritär zu werden. Andererseits blie-

ben diese Freiheiten jedoch formal und leer, wenn sie nicht motivational gestützt und mit Leben 

gefüllt würden. 

Böckenförde denkt die Metapher vom »einigende[n] Band«47 – ausgehend von einem konserva-
tiven Katholizismus – zunächst im Hinblick auf das Orientierungsreservoir der Religionen, und 

hier vor allem der christlichen Konfessionen. Diese stellen gelebte Werte und praktizierte Hal-

tungen bereit, die aus anderen als bloß liberal-juridischen Gründen dazu motivieren mögen, 
öffentlichen Mut zum Eingreifen oder ein Engagement zur Gestaltung der Politik zu zeigen. Das 

wird nicht jeden überzeugen, weil die Kohärenz der Wertmilieus, seien sie nun religiös, kulturell 

oder sozial erzeugt, nicht mehr existiert. Es gibt heute kein Zurück zu einer Naturwüchsigkeit 
unserer sozialen Verbundenheit. Ohnehin stellt sich die Rolle der Religionen in einer »postsäkula-

ren Gesellschaft«48 anders dar, in ihr – wie wir heute ein halbes Jahrhundert nach Böckenfördes 

Diagnose wissen – tragen nämlich keineswegs alle religiösen Überzeugungen automatisch de-

mokratisches Engagement. 

Wenn aber das werttheoretische Verständnis des sozialen Bandes – das noch 
dem Böckenförde-Theorem zugrunde liegt – in unseren pluralisierten Gesell-

schaften nicht mehr zur Verfügung steht, nach welchem Modell lässt sich soziale Bindung dann 

heute noch denken? Vorläufig, heuristisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich 

_________________________________________________ 

46  Böckenförde, Ernst-Wolfgang »Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation« [1964], 
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schichte, Frankfurt am Main 1991, S. 92–114, hier: S. 112. 

47  Ebd., S. 111. 
48  Habermas, Jürgen, »Die Dialektik der Säkularisierung«, in: Blätter für deutsche und internationale 

Politik, Nr. 53, H. 4 (2008), S. 33–46. 
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